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A�/SN- 6�/Ht: 

REPUBL;�ERREICH 
BUN DESM IN-ISTERIU M FÜR JUSTIZ 

GZ 
46 020/30-I 5/87 

An das 
Präsidium des Nationalrates 

�·.�·-"���m. 1 4. O�\T. 19��7· 

\ v<r:�;I:t'l:/iJfJ.ll�4-�-1f.��· 

Museumstraße 7 

A-1070 Wien 

Briefanschrift 
A-1 016 Wien, Postfach 63 

Telefon 
0222/9622-0' 

Fernschreiber 
1 3/1264 

Sachbearbeiter 

Klappe 294 

StA Dr. Mohr 

(DW) 

Betrifft: Entwurf eines 3. Abgabenänderungsgesetzes 1987. 

Das Bundesministerium fGr Justiz beehrt sich. 25 Aus­

fertigungen seiner Stellungnahme zum oben gesandten Ge­

setzesentwurf zu Gbersenden. 

8. Oktober 1987 

FGr den Bundesminister: 

FGr die Richtigkeit 
der AUSf�9: 

M 0 h r 
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REPUBLIK ÖSTERREICH 
BUN DESMIN ISTERIUM FÜR JUSTIZ 

GZ 46 020/30-1 5/87 

An das 
Bundesministerium für Finanzen 

Museumstraße 7 

A-1070 Wien 

Briefanschrift 
A-1 016 Wien, Postfach 63 

Telefon 
0222/96 22-0' 

Fernschreiber 
1 3/1264 

Sachbearbeiter StA Dr. Mohr 

Klappe 294 (DW) 

.. � .. �.trjftJ .. 2. EnhJurf eines 3. Abgabenänderungsgesetzes 1987. 

zu GZ. 06 '0 102/6 6 -1V/6 /87 

Mit Bezugnahme auf das Schreiben vom 25. September 1987 

nimmt das Bundesministerium für Justiz zum oben genannten 

Gesetzesentwurf die folgt Stellung: 

Die vorgesehene Änderung des § 28 Abs. 2 Z. 2 ESte 1972 

ist rrltt § 18 b MRG nicht. akkordiert. Die "Zehntelab .. ··· 

setzung" dE:�s § 28 Abs. 2 EStG 1972 ist. aber unabdingbare 

Voraussetzung für eine Maßnahme nach § 18 b MRG; ohne die 

bisher bestehende flankierende Regelung des § 28 Abs. 2 

Z. 2 ESte 1972 wäre - materiell betrachtet - § 18 b MRG 

unanwendbar, weil er sonst mit untragbaren wirtschaft­

lichen (steuerlichen) Belastungen verbunden wäre. 

Jedenfalls müßte sichergestellt werden, daß auch künftig 

eine "Zehnt.elabsetzung" gemäß § 28 Abs. 2 EStG 1972 mög .. ··· 
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lieh ist, wenn die Durchführung von Großreparaturen 

gleichzeitig mit anderen (geförderten) Sanierungsarbeiten 

am Miethaus vorgenommen wird. Die Entscheidung des Ge­

richtes bzw. der Schlichtungsstelle der Gemeinde, mit 

denen die Erhöhung der Hauptmietzinse nach § §  18, 18 b MRG 

bewilligt IAlird, bildet nämlich g.:;i.nl? ........ f:.:;L.Q_b_.� . .:Lt. 

Gegen diese Bestirr�ung wird kein Einwand erhoben, wenn­

gleich darauf hingewiesen wird, daß sie überflüssig sein 

dürfte, weil der Bund selbst wohl nicht körperschafts­

steuerpflichtig ist. 

L!:!.!!L.B ... 9,,§._c IJ .. D_ .. : .......... yJJ�.L;_. 

Das Bundesgesetz vom 12. Juli 1974, BGBl.Nr. 409, über die 

Änderung mietrechtlicher Vorschriften und über Mietzins­

beihilf�1n trägt .Q.:L�.bJ;. den Kurztitel "Miet.recht.sänderungs-.. · 

geset.z". 

Unt.er "Miet.lnecht.sänderungsgeset.z" wäre vielmehr das Bun ..
.. 

· 

desgesetz vom 30. Juni 1967, BGBl.Nr. 28 1, zu verstehen; 

gj: .. � .. ? .. � . .?... Geset.z soll aber durch den vorliegenden Geset.zes-.. · 

entwurf nicht bet.roffen werden. 

Gleichzeitig werden 25 Ausfert.igungen dieser St.ellungnahme 

dem Präsidium des Nationalrats übermit.telt. 

8. Okt.ober 1987 

Für den Bundesminist.er: 

Für die Richt.igkeit. 
der Ausfertigung: 

M 0 h r 
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